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Anmeldebogen für Sprachlehrkräfte





     
                                                                                                                                                                         

 FORMCHECKBOX 
 Frau.
  Herr   Name:                              Vorname: ​     
Staatsangehörigkeit:      

Falls keine deutsche Staatsangehörigkeit:

Arbeitserlaubnis für Deutschland   FORMCHECKBOX 
 unbefristet und uneingeschränkt

Welche sonstige Art von Arbeitserlaubnis haben Sie?      

Bitte schicken Sie uns eine Kopie Ihrer Arbeitserlaubnis als Scan per E-Mail an info@sprachenstadt.de zu!

Geburtsdatum:        Geburtsort:      

Seit wann sind Sie in Deutschland?      
Bis wann werden Sie voraussichtlich in Deutschland bleiben?        

Adresse in Deutschland / Straße:                 PLZ:                Ort:      
Telefon:       Handy:       E-Mail:       Fax:         

Welche Sprachen können Sie unterrichten? Bitte geben Sie jeweils Ihren Kenntnisstand (Stufen A1 bis C2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens) an. Wenn Sie Muttersprachler(in) sind, kreuzen Sie bitte C2 an. Kreuzen Sie ferner an, welche Niveaustufen Sie unterrichten können:

1.       Kenntnisse auf Stufe       Unterricht auf Stufe  FORMCHECKBOX 
A1   FORMCHECKBOX 
A2   FORMCHECKBOX 
B1   FORMCHECKBOX 
B2   FORMCHECKBOX 
C1   FORMCHECKBOX 
C2   
2.       Kenntnisse auf Stufe       Unterricht auf Stufe  FORMCHECKBOX 
A1   FORMCHECKBOX 
A2   FORMCHECKBOX 
B1   FORMCHECKBOX 
B2   FORMCHECKBOX 
C1   FORMCHECKBOX 
C2   
3.       Kenntnisse auf Stufe       Unterricht auf Stufe  FORMCHECKBOX 
A1   FORMCHECKBOX 
A2   FORMCHECKBOX 
B1   FORMCHECKBOX 
B2   FORMCHECKBOX 
C1   FORMCHECKBOX 
C2   
4.       Kenntnisse auf Stufe       Unterricht auf Stufe  FORMCHECKBOX 
A1   FORMCHECKBOX 
A2   FORMCHECKBOX 
B1   FORMCHECKBOX 
B2   FORMCHECKBOX 
C1   FORMCHECKBOX 
C2   
Welche Unterrichtserfahrung haben Sie? (z.B. Anzahl der Unterrichtsstunden)      
Nachweise samt Lebenslauf bitte als Scan per E-Mail schicken an: info@sprachenstadt.de

Haben Sie Ausbildung für Sprachlehrer absolviert, wenn ja welche?      
Nachweise bitte als Scan per E-Mail schicken an: info@sprachenstadt.de

Zu welchen Tages- und Uhrzeiten stehen Sie zur Verfügung?

	Montag      FORMCHECKBOX 
 Uhrzeiten:      
Dienstag    FORMCHECKBOX 
 Uhrzeiten:      
Mittwoch    FORMCHECKBOX 
 Uhrzeiten:       
Donnerstag  FORMCHECKBOX 
 Uhrzeiten:      
	Freitag     FORMCHECKBOX 
 Uhrzeiten:       
Samstag     FORMCHECKBOX 
 Uhrzeiten:       
Sonntag     FORMCHECKBOX 
 Uhrzeiten:      



 
In welchen Zeiträumen (Tag/Monat/Jahr) werden Sie nicht zur Verfügung stehen? 
     
Wo können Sie unterrichten? Bei mir zuhause  FORMCHECKBOX 
 Beim Kunde zuhause oder im Büro  FORMCHECKBOX 


Verfügen Sie zuhause über einen Unterrichtsraum?  FORMCHECKBOX 
 Haben Sie eine Tafel?  FORMCHECKBOX 


Bis zu wie viele Personen könnten Sie zuhause in einer Gruppe unterrichten?      

In welchen Städten und Gemeinden können Sie unterrichten? 
     

Mit meiner digitalen Unterschrift bestätige ich, dass ich die Anmeldebedingungen (Seite 2) akzeptiert habe.

                                                                           

Ort      Datum                Unterschrift 
Anmeldebedingungen 








                    Seite 2 


1. Dieser Anmeldebogen dient dazu, Sprachenstadt Informationen über Ihre fachliche und terminliche Verfügbarkeit in Bezug auf  Sprachunterricht zu vermitteln. Mit dem Ausfüllen des Fragebogens ist jedoch keinerlei Anspruch auf eine Tätigkeit auf Honorarbasis verbunden.

2. Eine Vereinbarung über eine etwaige Tätigkeit auf Honorarbasis erfolgt erst, wenn Sprachenstadt sich mit der unterzeichnenden Person schriftlich (z.B. per E-Mail) über eine im einzelnen zu bestimmende Anzahl von Unterrichtsstunden für einen bestimmten Kunden einigt. 

3. Es gibt bei Sprachenstadt zwei Kategorien von Sprachlehrkräften: „Standard“ und „Premium“. 

Als Standard-Lehrkraft verfügen Sie zwar über noch wenig bis keine Unterrichtserfahrung, kennen sich aber in der zu unterrichtenden Sprache so gut aus, dass Sie sich zutrauen, problemlos als Lehrkraft für diese Sprache arbeiten zu können. Voraussetzung für eine Aufnahme als Standard-Lehrkräfte ist neben dem Ausfüllen dieses Fragebogens etwa 300 Wörter umfassenden Probeübersetzung aus der Zielsprache ins Deutsche. Die zu übersetzenden Texte werden der bewerbenden Sprachlehrkraft nach Einreichung dieses Fragebogens sowie der nötigen Belege per E-Mail zugeschickt.

Als Premium-Lehrkraft erfüllen Sie mindestens eine der folgenden Bedingungen: 

a) Mindestens 200 bescheinigte Unterrichtsstunden. 
b) Absolvierung einer Ausbildung für Sprachlehrer. 
    Eine Liste der von uns anerkannten Ausbildungen finden Sie auf www.sprachenstadt.de/lehrerseminare 
c) Positive Rückmeldungen von mindestens fünf Kunden. Bei mehr als fünf Bewertungen muss die 
Positivquote bei mindestens 80% liegen.

Das Honorar für Standard-Lehrkräfte beträgt 11 Euro pro Unterrichtsstunde (45 Minuten), für Premium-Lehrkräfte 18 Euro pro Unterrichtsstunde (45 Minuten). Damit das Honorar ausgezahlt werden kann, müssen die Lehrkräfte Sprachenstadt eine entsprechende Rechnung einreichen, die spätestens 10 Tage nach Absolvierung aller gebuchten Unterrichtsstunden per Banküberweisung beglichen wird. 
Eine Muster-Rechnung finden Sie auf http://www.sprachenstadt.de/musterrechnung. Das zu verwendende Lehrbuch ist von der Lehrkraft selbst zu erwerben.

4. Die Zahl der von Sprachenstadt vermittelten Unterrichtsstunden beträgt für Standard-Lehrkräfte mindestens 6, für Premium-Lehrkräfte mindestens 12. Den Lehrkräften steht es frei, nach dem ersten von Sprachenstadt vermittelten Unterrichtspaket in direkte Geschäftsbeziehungen mit dem vermittelten Kunden zu treten, ohne Sprachenstadt als weiteren Vermittler in Anspruch zu nehmen. Wünscht der Kunde jedoch eine weitere Einbeziehung von Sprachenstadt, können auch weitere Unterrichtsstunden zu den Geschäftsbedingungen von Sprachenstadt organisiert werden.

5. Der Anmeldevertrag kann seitens Sprachenstadt einseitig gekündigt werden, wenn die Lehrkraft zum wiederholten Male nicht zum vereinbarten Unterricht erschienen ist oder sie nachweislich falsche Angaben in Bezug auf ihre Sprachkenntnisse, ihre Unterrichtserfahrung oder ihre Ausbildung gemacht hat.

6. Gerichtsstand ist Bonn






